
Die Statuten müssen den aktuellen Stand wiedergeben. Daher finden Abs. 1 (ordentliche Revision,
Publikumsgesellschaften), 2 (ordentliche Revision) oder 3 (eingeschränkte Revision) je zusammen 
mit den Absätzen 4 und 5 Anwendung. 
 
 
Revisionsstelle 
 
Art. ... 
 
Die Gesellschafterversammlung wählt nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes 
als Revisionsstelle ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen. Die Unabhängigkeit 
der Revisionsstelle bestimmt sich nach OR 818 Abs. 1 i.V.m. OR 728, ihre Aufgaben richten 
sich nach OR 818 Abs. 1 i.V.m. OR 728a ff.. 
oder 
Die Gesellschafterversammlung wählt nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes 
als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten. Die Unabhängigkeit der 
Revisionsstelle bestimmt sich nach OR 818 Abs. 1 i.V.m. OR 728, ihre Aufgaben richten sich 
nach OR 818 Abs. 1 i.V.m. OR 728a ff.. 
oder 
Die Gesellschafterversammlung wählt nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes 
als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor. Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle 
bestimmt sich nach OR 818 Abs. 1 i.V.m. OR 729, ihre Aufgaben richten sich nach OR 818 
Abs. 1 i.V.m. OR 729a ff.. 
Die Gesellschaft kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn sie die 
Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt, nicht mehr als zehn 
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat und sämtliche Gesellschafter zustimmen. Ein 
Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Gesellschafter hat jedoch das Recht, 
spätestens 10 Tage vor der Gesellschafterversammlung die Durchführung einer 
eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. 
Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nach OR 804 Abs. 2 Ziffer 4. und 5. dürfen 
dann aber erst bei Vorliegen des Revisionsberichtes gefasst werden. 
Bei einem Opting-out finden alle die Revisionsstelle betreffenden Statutenbestimmungen 
keine Anwendung. 
 
Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder 
Personengesellschaften (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) gewählt werden. 
Wenigstens ein Mitglied der Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine 
eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. 
 
Die Revisionsstelle wird für [ein bis drei] Geschäftsjahr/e gewählt. Ihr Amt endet mit der 
Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Sie kann jederzeit mit 
sofortiger Wirkung abberufen werden. 


